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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 6405/J des Abgeordneten Mag. Gerald Hauser und Kollegen nach den 
mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Fragen 1 bis 101: 
 Sind Sie für die Erhaltung des Reha-Zentrums Ederhof? 
 Wenn nein, warum nicht? 
 Wenn ja, warum? 
 Sind Sie für die Erweiterung des Reha-Zentrums Ederhof? 
 Wenn nein, warum nicht? 
 Wenn ja, warum? 
 Soll sich Tirol am Ausschreibungsverfahren des Hauptverbands der 

Sozialversicherungen betreffend den Ausbau der Rehabilitation für 
schwerkranke Kinder beteiligen? 

 Wenn ja, für welchen Standort treten Sie ein? 
 Werden Sie sich dafür einsetzen, dass beim Ausschreibungsverfahren des 

Hauptverbands der Sozialversicherungen betreffend den Ausbau der 
Rehabilitation für schwerkranke Kinder der Ederhof zum Zug kommt? 

 
Vorab ist festzuhalten, dass die Durchführung von krankenanstaltenrechtlichen Be-
willigungsverfahren in die Zuständigkeit der Länder fällt, für die Invertragnahme von 
möglichen Leistungsanbietern ist die Sozialversicherung zuständig.  
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Derzeit findet auf Grundlage des geltenden Vergaberechts ein Ausschreibungsverfah-
ren statt, das vom Hauptverband im August 2015 nach Klärung der vergaberecht-
lichen Details begonnen wurde.  
 
Jede Äußerung meinerseits zu diesem Thema würde die Gefahr in sich bergen, dass 
die erforderliche Objektivität in Frage gestellt und mir der Vorwurf der unrechtmäßi-
gen Einflussnahme auf das bereits laufende Verfahren gemacht werden könnte; un-
geachtet dessen wären Fragen nach einer solchen Meinungsäußerung auch nicht vom 
parlamentarischen Interpellationsrecht umfasst. 
 
 
 
 
 

 

Dr.in Sabine Oberhauser 
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